
1. Erweiterung und Änderung von Anlagen
und Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen 
sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte 
sind den Stadtwerken Münster mitzuteilen, soweit sich 
dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern.

2. Ablesung der Messeinrichtungen
2.1 Die Ablesung der Messeinrichtungen erfolgt in 
möglichst gleichen, von der Stadtwerke Münster GmbH 
(Stadtwerke Münster) zu bestimmenden Zeitabschnit-
ten. Die Messeinrichtungen werden vom Messstellen-
betreiber, Netzbetreiber, den Stadtwerken Münster bzw. 
deren Beauftragten oder nach Aufforderung durch die 
Stadtwerke Münster oder den Netzbetreiber durch den 
Kunden selbst abgelesen. Bei Ablesung durch den Kun-
den hat dieser den abgelesenen Zählerstand in die ihm
übersandte Ablesekarte einzutragen. Der Kunde hat 
dann die Ablesekarte schnellstmöglich zurückzusen-
den, spätestens innerhalb der Frist, sofern auf der Ab-
lesekarte eine Frist angegeben ist.
2.2 Liegen die Zählerstände nicht fristgerecht vor, sind 
die Stadtwerke Münster berechtigt, den Verbrauch des 
Kunden auf der Grundlage der letzten Ablesung oder 
bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleich-
barer Kunden unter angemessener Berücksichtigung 
der tatsächlichen Verhältnisse zu schätzen.

3. Rechnungslegung und Bezahlung
3.1 Die Abrechnung des Stromverbrauchs erfolgt 
grundsätzlich in 12-monatlichen Abständen. Die Stadt-
werke Münster erheben 12-monatliche Abschlagszah-
lungen und eine Jahresabrechnung.
3.2 Abweichend von Punkt 3.1 bieten die Stadtwerke 
Münster an, den Stromverbrauch monatlich, viertel-
jährlich oder halbjährlich abzurechnen (unterjährige 
Abrechnung). Hierüber ist mit den Stadtwerken Münster 
nach Maßgabe der Punkte 3.2.1 bis 3.2.3 eine gesonder-
te Vereinbarung abzuschließen.
3.2.1 Eine unterjährige Abrechnung kann immer nur 
mit Beginn eines Kalendermonats aufgenommen wer-
den.
3.2.2 Der Wunsch nach einer unterjährigen Abrechnung 
ist dem Grundversorger vom Kunden in Textform spä-
testens einen Monat vor dem gewünschten Anfangs-
datum mitzuteilen. In der Mitteilung sind anzugeben:
∙ die Angaben zum Kunden (Firma, Familienname, Vor-
name, Adresse, Kundennummer),
∙ die Zählernummer,
∙ falls der Messstellenbetrieb und/oder die Messung 
auf Wunsch des Kunden durch einen Dritten durchge-
führt wird, die Angaben zum Messstellenbetreiber und 
ggf. zum Messdienstleister (Firma, Registergericht, Re-
gisternummer, Adresse),
∙ der Zeitraum der gewünschten unterjährigen Abrech-
nung (monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich),
∙ das gewünschte Anfangsdatum der unterjährigen Ab-
rechnung.
3.2.3 Die Stadtwerke Münster werden dem Kunden in-
nerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Mitteilung 
des Kunden ein Angebot für eine Vereinbarung über 
eine unterjährige Abrechnung übersenden.

3.3 Sofern nicht eine monatliche Abrechnung verein-
bart ist, zahlt der Kunde während des Abrechnungszeit-
raums in der Regel gleichbleibende Abschlagsbeträge.
Diese werden entsprechend dem Verbrauch im zuletzt
abgerechneten Zeitraum errechnet bzw. bei einem 
neuen Kunden nach dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden.
Die endgültige Abrechnung erfolgt am Ende des Ab-
rechnungszeitraums unter Berücksichtigung der für 
den Stromverbrauch in diesem Zeitraum abgebuchten
bzw. gezahlten Abschläge.
3.4 Ein sich evtl. ergebender Vorauszahlungsanspruch
gemäß § 14 StromGVV bleibt unberührt.
3.5 Der Kunde ist berechtigt, fällige Zahlungen wahl-
weise durch Banküberweisung oder Lastschriftverfah-
ren/Einzugsermächtigung zu leisten.

4. Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederher-
stellung der Versorgung
4.1 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für die 
Stadtwerke Münster kostenfrei zu entrichten (§ 270 
BGB).
4.2 Bei Zahlungsverzug, Unterbrechung der Versorgung 
und Wiederaufnahme der Versorgung (§ 19 StromGVV) 
werden die im Preisblatt ausgewiesenen Pauschalen 
in Rechnung gestellt. Der Kunde hat das Recht, nach-
zuweisen, dass ein Verzugsschaden überhaupt nicht 
oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es die 
Pauschale ausweist.
Bei Außensperrungen und Wiederaufnahme der Ver-
sorgung außerhalb der üblichen Arbeitszeit wird der 
tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt.
4.3 Der Kunde hat den Stadtwerken Münster anfallen-
de Bankkosten für ungedeckte Schecks (Rückschecks) 
und Rücklastschriften zu erstatten.

5. Form der Kündigung
Die Kündigung des Stromgrundversorgungsvertrages 
durch den Kunden bedarf der Textform und muss we-
nigstens folgende Angaben enthalten:
∙ Kunden und Verbrauchstellennummer
∙ Zählernummer
∙ Rechnungsanschrift für die Schlussrechnung

6. Umsatzsteuer
Zu den in diesen Bedingungen genannten Entgelten 
wird die Umsatzsteuer in der im Liefer-/Leistungszeit-
punkt jeweils gesetzlich festgelegten Höhe hinzuge-
rechnet. Zu diesen Entgelten zählen nicht die im Preis-
blatt genannten Kosten aus Zahlungsverzug (Mahnung, 
Nachinkassogang) sowie der Einstellung der Versor-
gung. Diese unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

7. Inkrafttreten
Diese Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Müns-
ter GmbH zur „Verordnung über Allgemeine Bedingun-
gen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und 
die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Nieder-
spannungsnetz“ inkl. Preisblatt treten am 01.01.2021 in 
Kraft. Sie ersetzen die bisherigen Ergänzenden Bedin-
gungen der Stadtwerke Münster GmbH zur „Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung 
von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit 
Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz“.

8. Preisblatt
Bei Zahlungsverzug, Unterbrechung der Versorgung 
und Wiederaufnahme der Versorgung (§ 19 StromGVV) 
werden nachfolgend ausgewiesene
Pauschalen in Rechnung gestellt:

1)  nicht umsatzsteuerpflichtig
2) Der Preis versteht sich inklusive der jeweils gelten-
den Umsatzsteuer i. H. v. derzeit 19 %, auf zwei Nach-
kommastellen kaufmännisch gerundet.
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netto brutto

Mahnung 1,80 € 1,80 €1)

Nachinkassogang 32,57 € 32,57 €1)

Sperrung 43,42 € 43,42 €1)

Wiederaufnahme der 
Versorgung während der 
üblichen Arbeitszeit

38,18 € 45,43 €2)


